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Entente nun industrielle Produkte aller Art und Lebensmittel an Deutschland lie
fert. Lesen soeben die Neue Zürcher Zeitung, Meldung aus Paris vom 16. März, 
wonach freier Verkehr zwischen Norwegen, Schweden, Dänem ark und Deutsch
land auf Grund Brüssel-Abkommens zwischen Entente und Deutschland wieder 
hergestellt sei, dagegen derjenige zwischen Deutschland und Schweiz von Ände
rung der Bestimmungen der SSS. abhängig sei. Ersuchen um telegraphischen Be
richt über Richtigkeit dieser Meldung2 und bitten eventuell nötige Demarchen 
zu unternehmen.

2. Par télégramme n° 94 du 21 mars, la Légation de Suisse à Paris répondait: Meldungen Zür
cher Zeitung betreffend Schweden und Norwegen erklärt Seydoux und England für falsch und 
sollten dementiert werden, ebenso Behauptungen der SSS. (E 2200 Paris 1/1564).
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E 2200 Madrid, Archiv-Nr.969

L ’Adjoint à la Division des Affaires étrangères du Département politique, 
O.Pinösch, au Ministre de Suisse à Madrid, A.Mengotti

L Bern, 18. März 1919

Wie Sie wissen, werden die Regierungen Deutschlands und der österreichisch
ungarischen Nationalstaaten gezwungen sein, zu tiefgreifenden finanz-techni
schen Massnahmen zu greifen, um die Kriegslasten und -entschädigungen zu dek- 
ken. Ausser den eigentlichen Steuern und Kriegsabgaben, welche schon bisher, 
wenn auch in geringerem Umfange erhoben wurden, scheint eine allgemeine gros
se «Vermögensabgabe» geplant zu sein, von welcher viel gesprochen wird und die 
eine Höhe von 30%, 50% oder noch mehr des Vermögens erreichen soll.

Die Frage, wie diese Vermögensabgabe oder «Vermögenskonfiskation» ge
genüber unsern in den Zentralmächten niedergelassenen Landsleuten gehandhabt 
werden soll, hat uns, unsere Vertretungen in Berlin und Wien und andere neutrale 
Regierungen in hohem Masse beschäftigt.

Zu Ihrer Orientierung beehren wir uns, Ihnen nachfolgend von dem von uns 
eingenommenen Standpunkt und von den bisher in der Frage stattgehabten Ver
handlungen Kenntnis zu geben:

Die Niederlassungsverträge mit den Zentralmächten geben uns keine Handha
be, von deren Regierungen zu verlangen, dass unsere dort niedergelassenen 
Landsleute hinsichtlich ihrer Steuerverpflichtungen besser gestellt werden sollen 
als die dortigen Staatsangehörigen, solange es sich um wirkliche Steuern handelt. 
Nach unserer Auffassung, wobei wir mit ändern neutralen Staaten einig gehen, 
stellt jedoch die bevorstehende «Vermögensabgabe» keine Steuer mehr dar, son
dern eine «Vermögenskonfiskation».

Die Grenze zwischen «Steuer» und «Konfiskation» ist folgendermassen zu zie
hen:
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Historisch betrachtet bedeutet die Normalsteuer den Zehnten, d. h. einen Zehn
tel vom Einkommen. Wenn schon durch die Steuergesetzgebungen dieses Verhält
nis wesentliche Abänderungen erfahren hat, so liegt doch im Begriff «Steuer» der 
Gedanke, dass eine Steuer periodisch muss wiederholt werden können, ohne dass 
das Kapital angegriffen wird, und dass der Abgabepflichtige aus seinem Einkom
men noch seinen Unterhalt wenigstens teilweise muss bestreiten können, nach
dem er seiner Steuerpflicht genügt hat. Eine «Steuer» darf nicht so hoch sein, 
dass durch deren Erhebung die ganzen Erträgnisse eines Kapitals aufgezehrt wer
den. Sonst fällt der Wert des Kapitals überhaupt dahin.

Eine «Vermögenskonfiskation» ist anzunehmen, wenn die geforderten A bga
ben so hoch sind, dass dem Eigentümer des Kapitals nichts mehr von seinen Zin
sen zur Bestreitung seines Unterhalts bleibt. Diesen Charakter haben nun jeden
falls die geplanten Vermögensabgaben in Deutschland und Österreich-Ungarn.

Wir stellen uns daher auf den Standpunkt, dass die «Vermögensabgabe», da 
nicht als Steuer zu betrachten, von Schweizern nicht erhoben werden darf.

Die hiesige niederländische Gesandtschaft hat nun im Auftrag ihrer Regierung 
zu Ende vorigen Jahres angeregt, dass sich die Neutralen zusammenschliessen 
sollten, um durch gemeinschaftliche Schritte bei den Regierungen der Zen
tralmächte unsere gemeinsame Stellungnahme zu verfechten. Hierauf hatten wir 
Herrn Minister Bourcart und Herrn Minister Mercier aufgefordert, mit den neu
tralen Vertretungen in Wien und Berlin Fühlung zu nehmen. Es fanden Bespre
chungen der neutralen Gesandten in den Zentralmächten statt, worauf die ver
schiedenen Vertreter vorerst privatim und einzeln die Angelegenheit bei den bei
den Regierungen zur Sprache brachten, um Informationen über die bestehenden 
Projekte einzuholen.

Die holländische Regierung erachtet es jedoch für ausserordentlich wünschens
wert -  und wir stimmen darin vollkommen zu - , dass jetzt schon, bevor eigentli
che Gesetzesentwürfe vorliegen, eine gemeinsame, offizielle Aktion unternommen 
werde, um sowohl in Berlin als in Wien förmlichen Aufschluss über die Absichten 
zu verlangen, welche in Bezug auf Anwendung der Vermögenskonfiskation auf 
Neutrale bestehen. Im Einvernehmen mit der niederländischen Regierung haben 
wir daher unsere Gesandtschaften in Berlin und Wien ermächtigt, in Verbindung 
mit den übrigen Neutralen einen Kollektivschritt in vorbezeichnetem Sinne zu un
ternehmen.

Wie aus einem Bericht des Herrn Minister Mercier hervorgeht, scheint ausser 
unserer Gesandtschaft nur noch der holländische Gesandte in Berlin, Baron Ge- 
vers, bestimmte Instruktionen seiner Regierung zu besitzen. Ausserdem scheint 
es, dass von den zahlreichen Neutralen, die an den ersten Besprechungen teilnah- 
men, nur Holland, Dänemark, Schweden, Norwegen und Spanien ein wirkliches 
Interesse an der Frage haben. Daher wird voraussichtlich ein gemeinsames Vor
gehen nur mit diesen Staaten ins Auge gefasst werden können.

Es tritt nun noch die Frage hinzu, wie sich die mit Deutschland und Öster- 
reich-Ungarn im Kriege befindlichen Staaten in Bezug auf die Konfiskation der 
Vermögen ihrer Staatsangehörigen, die in den Zentralmächten niedergelassen 
sind, verhalten werden. Es erscheint uns klar, dass diese Staaten Einspruch dage-
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gen erheben werden, was den Neutralen Gelegenheit gäbe, Gleichbehandlung mit 
den Alliierten zu verlangen.

Wir haben daher unsere Vertretungen in den alliierten Staaten gebeten, hier
über Erkundigungen bei den Regierungen, wo sie akkreditiert sind, einzuziehen.

Wir ersuchen Sie, die spanische Regierung zu bitten, ihren Vertretern in Wien 
und Berlin gleichfalls entsprechende Instruktionen zu erteilen, sofern dies noch 
nicht geschehen, damit die gemeinsame Aktion erfolgen kann.
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La Légation de Suisse à Bruxelles 
à la Division des Affaires étrangères du Département politique

Copie de réception  Bruxelles, 19 mars 1919
T  n° 39 (Reçu: 20 mars)

Nous vous prions de communiquer d’urgence au Département de l’Economie 
publique ce qui suit:

Reçu votre lettre 8 crt. Apprends (?) Angleterre livre par mois Belgique seule
ment 30-40’000 tonnes charbons gaz. Belgique livre charbon non seulement 
Suisse mais aussi par mois environ 350’000 tonnes France et 90 Luxembourg, 
ÎOO’OOO Armée anglaise occupation, ÎOO’OOO Pays-Bas. Conseille communiquer 
ces renseignements soit Craigie soit notre délégation Paris. Vu nécessité demander 
maintenant seconde licence 50’000 tonnes avril indispensable être renseigné sur 
résultat négociations avec Angleterre. Impression Gouvernement belge sera cou
lant sur compensation et qu’il convient (?) tenir tête exigences éventuelles Collet.1

1. La teneur de ce télégram m e a été transm ise à la légation de Suisse à Paris p a r  télégram m e m o
difié  n° 65 du 21 m ars 1919; cf. E 2200 Paris 1/1551.
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Les Délégués du Conseil fédéral pour les Questions économiques 
et industrielles, H. Heer et H. Grobet-Roussy, 

au Chef du Département de l’Economie publique, E.Schulthess

L  Englische Kohlenlieferung Paris, 19. März 1919

Wir baten vor ca. 10 Tagen M. Waterloo um Auskunft darüber, ob England 
im Falle wäre, der Schweiz 100.000 Tonnen Kohle monatlich zu liefern. M. 
Waterloo ist dann kurz nach Erhalt unserer Anfrage nach London verreist und
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